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505-511.03 E IFG 42-2024 (bitte bei Antwort angeben) 

Berlin, 7. Februar 2024 

Sehr geehrter Herr Besendorf, 

mit Ihrer o0.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 
(IFG) bitten Sie um Übersendung folgender Information: 

die Anzahl der im Jahr 2023 gestellten Visa-Anträge von türkischen Staatsbürger *innen sowie 

diese 

die Anzahl der jeweils angenommen und abgelehnten Visa-Anträge. Hilfsweise Akten aus denen 

Information hervorgeht. 

Hierauf ergeht folgender 

1: 

"N
 

Bescheid: 

Erteilte Visa 

Im Jahr 2023 wurden weltweit insgesamt 238.692 Visa von deutschen Auslandsvertretun- 

gen an türkische Staatsangehörige erteilt. 

Abgelehnte Visumanträge 

Im Hinblick auf die Zahl der abgelehnten Visumanträge wird Ihr Antrag abgelehnt. 

URKEHRSANBINDUNG: U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt
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\heser Bescheid ergeht gebührenirei, 

Begründung: 

hat jeder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den Behörden 

[ Zugang zu Informationen. Sind jedoch die Tatbestandsvoraus- 
Gem. $ 1 Absatz | Satz I IFG 

erfüllt, ist der Antrag auf Informationszu- 
des Bundes einen Anspruch au 

setzungen der Ausschlusstatbestände der $$ 3 - 6 IFG 

gang abzulehnen. 

Nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen, $3 Nr. 1aIFG 
* 5 ’ 

$ 3 Nr. 1 a IFG sicht eine Ausnahme von der Regel vor, wenn das Bekanntwerden von Informa- 

tionen nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen haben kann. 

Unter internationalen Beziehungen versteht man die auswärtigen Belange der Bundesrepublik 

Deutschland und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staaten sowie zu zwi- 

schen- und überstaatlichen Organisationen, etwa der Europäischen Union oder den Vereinten 

Nationen (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 2009 - BVerwG 7 C 22/08 — Juris-Rn. 14; die 

Begründung des Gesetzentwurfs BTDrucks 15/4493 S. 9). 

Im vorliegenden Fall geht es um die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur Türkei. 

Die Bundesregierung pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den staatlichen Institutionen in der 

Türkei. Dies betrifft u. a. Vorgänge im politischen Bereich, daneben aber auch etwa die konsula- 

rischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen. Diese Zusammenarbeit ist für das wir- 

kungsvolle Eintreten für Werte, Ziele und Anliegen Deutschlands von erheblicher Bedeutung. 

Das Erreichen dieses Ziels kann durch das Bekanntwerden der in Rede stehenden Informationen 

gefährdet werden. eröffentlich die Bundesregier ng Ablehnungszahlen, D ommit d 

 



    

Schutz von Verschlusssachen, SINMAIFG 

Der vollständigen Bekannte auch“ einge- Ha nstgebrauch” eing abe der als „Verschlusssache - Nur für den Dienstge 
Stuften Zahlen zu ab ‚inen ; Gi 2 der Allgemein pelehnten Visumanträgen steht $ 3 Nr. 4 IFG i. V.m. $2 de > ” t- VSA) en 

nu a x . EN ;sssachenanweisung 
Verwaltungsi orsehrifi zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachena 
gegen 

Die nterlagen unterfallen einer Geheimhalt Nr. 4 VSA Gem. $2 Abs. 2 Nr. 4 VSAw 
nen die Kenn 

oder eines ihrer I 

sanflicht gemäß 8 2 Abs. 2 ungs- und Vertraulichkeitspflicht gemäß De erden Inhalte als „VS - Nur für den Dienstge ‚srepublik inisnahme durch Unbefüugte für die Interessen der Brunlesiep ‚änder nachteilig sein kann, 

S 
eingestuft, bei de 
I Jeutschland 

Nebereituon & : ’ 
; istik 

Wie bereits zu $3 Nr. 1aIFG ausgeführt, laden isoliert betrachtete Auszüge der Visumstatisti Air nie En n »_* & 4 
F B 1e- 

für einzelne Staatsangehörigkeiten zu Spekulationen über vermeintliche Korrelationen zu Bezi 
: : s 

ah a : ziehun- 

hungen mit Staaten ein. Die Herausgabe würde sich nachteilig auf die internationalen Bezieh gen bzw. die Interessen der Bundesrepublik Deutschland auswirken. 

Die Zahl der abgelehnten Visumanträge türkischer Staatsangehöriger kann Ihnen daher nicht zu- gänglich gemacht werden. Ihrem voll ständigen Informationszugang steht $ 3 Nr. 4 IFG entge- gen. 

Mit freundlichen Grüßen 
I 

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt gabe Widerspruch beim Aus- wärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden.


